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Herr J. Banek

Ergänzungssatzung der Gemeinde Kummerow

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 10.12.2014 Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:
Die Stadt Malchin erhebt keine Einwände gegen den Entwurf der Ergänzungssatzung der 
Gemeinde Kummerow. Die Stadt Malchin ist durch die Planung in ihren Interessen nicht 
berührt. Anregungen und Bedenken werden nicht geltend gemacht.     

Sach- und Rechtslage:
Die Gemeindevertretung Kummerow hat in ihrer Sitzung am 13.10.2014 den Entwurf der 
Ergänzungssatzung Kummerow gebilligt und beschlossen diesen öffentlich auszulegen 
sowie die Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden zu beteiligen. Die Stadt 
Malchin wurde mit Schreiben vom 03.11.2014 beteiligt.   

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen:
Anschreiben mit Planentwurf
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